
 

Ferienplan bis Schuljahr 2026/2027

Lernjahr 2024/2025 Lernjahr 2025/2026 Lernjahr 2026/2027

Schulbeginn Montag, 12. August 2024 Montag, 11. August 2025 Montag, 10. August 2026

Herbstferien Montag, 07. Oktober 2024 bis

Freitag, 18. Oktober 2024

Montag, 06. Oktober 2025 bis

Freitag, 17. Oktober 2025

Montag, 05. Oktober 2026 bis

Freitag, 16. Oktober 2026

Weihnachtsferien Montag, 23. Dezember 2024 bis

Freitag, 03. Januar 2025

Montag, 22. Dezember 2025 bis

Freitag, 2. Januar 2026

Montag, 21. Dezember 2026 bis

Freitag, 1. Januar 2027

Sportferien Montag, 27. Januar 2025 bis

Freitag, 31. Januar 2025

Montag, 26. Januar 2026 bis

Freitag, 30. Januar 2026

Montag, 25. Januar 2027 bis

Freitag, 29. Januar 2027

Frühlingsferien Montag, 7. April 2025 bis

Montag (Ostermontag), 21. April 2025 

Freitag, 3. April 2026 (Karfreitag) bis

Freitag, 17. April 2026 

Montag, 12. April 2027 bis

Freitag, 23. April 2027

Pfingstferien Donnerstag (Auffahrt), 29. Mai 2025 bis

Montag (Pfingstmontag), 09. Juni 2025

Donnerstag, 14. Mai 2026 bis

Montag, 25. Mai 2026

Donnerstag, 06. Mai 2027 bis

Montag, 17. Mai 2027

Sommerferien Montag, 7. Juli 2025 bis

Freitag, 8. August 2025

Montag, 6. Juli 2026 bis

Freitag, 7. August 2026

Montag, 12. Juli 2027 bis

Freitag, 13. August 2027

weitere schulfreie Tage Donnerstag, 31. Oktober 2024, Weiterbildung 

Lehrpersonen

Freitag, 01. November 2024, Stufenkonferenz

Mittwoch, 12. März 2025: Weiterbildung Lehrpersonen

Donnerstag, 19. Juni 2025: 

Kantonalkonferenz/Fronleichnam

Freitag, 20. Juni 2025: Weiterbildung Lehrpersonen

Freitag, 31. Oktober 2025, Weiterbildung Lehrpersonen

Samstag, 01. November 2025, Stufenkonferenz

Mittwoch, 11. März 2026: Weiterbildung Lehrpersonen

Mittwoch, 6. Mai 2026: Kantonale Weiterbildung 

Lehrpersonen

Donnerstag, 04. Juni 2026: 

Kantonalkonferenz/Fronleichnam

Freitag, 05. Juni 2026: Weiterbildung Lehrpersonen

Montag, 02. November 2026, Stufenkonferenz

Dienstag, 3. November 2026, Weiterbildung 

Lehrpersonen

Mittwoch, 10. März 2027: Weiterbildung Lehrpersonen 

Donnerstag, 27. Mai 2027: 

Kantonalkonferenz/Fronleichnam 

Freitag, 28. Mai 2027: Weiterbildung Lehrpersonen: 

26. März 2027: Karfreitag

29. März 2027: Ostermontag 

Chilbi Gais 

(während Herbstferien)

Samstag, 05. Oktober 2024 - Montag, 07. Oktober 

2024

Samstag, 04. Oktober 2025 - Montag, 06. Oktober 

2025

Samstag, 03. Oktober 2026 - Montag, 05. Oktober 

2026



Absenzenregelung

Liebe Erziehungsberechtigte

Auf der Grundlage des Volksschulgesetzes hat die Schulkommission für Absenzen und Urlaub das folgende Vorgehen beschlossen:

>

>

>

>

>

➢  In Zweifelsfällen wenden Sie sich an die Schulleitung: Tel. 071 793 17 29

Schulkommission Bühler, Mai 2025

Auszug aus dem Volksschulgesetz 

Dispensation vom Unterricht (Art. 35/Absatz 2, Volksschulgesetz, VSG)

2 „Die Erziehungsberechtigten können ihre Kinder für maximal vier Halbtage pro Schuljahr vom Unterricht dispensieren.“

Absenzen (Art. 15/Absatz 1 und 2, Volksschulverordnung, VSV)

Urlaub (Art. 17/Absatz 1, Volksschulverordnung, VSV)

1 „Die Schulleitung kann Lernende auf Gesuch hin für ein Quartal vom Unterricht beurlauben, sofern eine Vermittlung des Unterrichtsstoffs garantiert ist

und die Erreichung der Bildungs- und Lernziele gewährleistet bleibt.“

Bei Krankheit/Unfall melden Sie Ihr Kind via KLAPP oder telefonisch vor Unterrichtsbeginn bei der 

Klassenlehrperson ab. Wenn keine Meldung kommt, fragt die Lehrperson zu Hause nach.

Sie können Ihr Kind maximal vier Halbtage pro Schuljahr vom Unterricht dispensieren. Wenn Sie 

davon Gebrauch machen wollen, bitten wir Sie, dies mindestens drei Tage vorher via KLAPP der 

Klassenlehrperson zu melden.

Ein Urlaubsgesuch muss die Schulleitung bewilligen. Solche Gesuche müssen Sie deshalb

mindestens 1 Monat vorher schriftlich der Schulleitung einreichen.

Bei Urlaubsgesuchen mit einer Dauer von mehr als zwei Wochen ist das Gesuch mindestens

zwei Monate im Voraus schriftlich der Schulleitung einzureichen.

1 „Die Erziehungsberechtigten orientieren die zuständige Lehrperson unverzüglich, wenn ihr Kind nicht am Unterricht oder an einer Pflichtveranstaltung

teilnehmen kann. Sie haben Absenzen nach Vorgabe der Schulleitung zu bestätigen.“

2 „Als entschuldigt gelten Absenzen wegen Krankheit, Unfall, Arztbesuch, familiärer Ereignisse oder zwecks Teilnahme an einer berufswahl- oder

talentorientierten Veranstaltung und dergleichen. Die zuständige Lehrperson kann ein ärztliches Zeugnis oder eine andere schriftliche Bestätigung einfordern.“

Bei bewilligten Urlaubsgesuchen werden die verbliebenen freien Halbtage an den Urlaub 

angerechnet und verfallen somit für das laufende Schuljahr.


